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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.05.1995

Norm

UWG §9a Abs2 Z3

Rechtssatz

Der Reklamegegenstand muß nicht die volle Frima des werbenden Unternehmens tragen; es genügen

schlagwortartige Abkürzungen, die im Verkehr als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen gewertet werden.

Entscheidungstexte

4 Ob 47/95

Entscheidungstext OGH 23.05.1995 4 Ob 47/95
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